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W elche Rechtsentscheide und Auslegungen 
hat der Bausachverständige bei der Abschätzung der Friedensmieten 

nach §  2 des Reichsmietengesetz zu kennen?
\ on Dr.-Ing. Willy

ie Abschätzung der Friedensmieten von 
S; Wohn- und Geschäftsräumen, Pensionen usw.
Jg S g l  I seitens eines Bausachverständigen im Sinne 
D flgS J  des § 2 des Reichsmietengesetzes nimmt. 
¡ß  nachdem die Sätze der Vorkriegszeit nicht
5 ^ e» S 1| nur erreicht, sondern überschritten sind, 

eine immer größere Bedeutung im wirtschaftlichen Leben 
ein. Die Verantwortung des Sachverständigen wächst da
mit und seine Tätigkeit erfordert nicht nur Kenntnis und 
Gefühl der in Betracht kommenden Mietverhältnisse, 
sondern auch die Beherrschung der gesetzlichen Be
stimmungen und gerichtlichen Entscheide, die laufend im 
Zusammenhang damit erlassen werden. Unter den wich
tigeren Verfügungen seien diejenigen im folgenden zu
sammengestellt. die gemäß Praxis für den Sachverständigen 
hei der Abschätzung der Friedensmieten am häufigsten 
wiederkehren:

Nach Ziffer 6 der preuß. Ausführungsbestimmungen 
zum R. M. G. darf die Festsetzung des ortsübl. Mietzinses 
nicht lediglich durch Aufstellung von Durchschnittspreisen 
für das Quadratmeter benutzter Fläche erfolgen, sondern 
es sind in jedem Falle V e r g l e i c h s o b j e k t e  heran
zuziehen. Mehrmals hat das Kammergericht entschieden, 
daß die Festsetzung ohne Heranziehung von Vergleiehs- 
objekten unstatthaft ist. Dabei sind nach dem Rechts
entscheid des K. G. 17. Y. 36/26 vom 22. April 1926 ..als 
Vergleichsobjekte bei Festsetzung der Friedensmiete Räume 
möglichst gleicher A rt und Lage geeignet“. In einem 
anderen R. E. des K. G. 17. Y. 163/24 vom 12. Januar 1925 
heißt es ferner: ..Es müssen die zum Vergleich heran
gezogenen Räume bezeichnet werden, auch muß angegeben 
werden, auf welchen Tatsachen die getroffene Festsetzung 
der Friedensmiete beruht".

Der Sachverständige darf nun weiter n i c h t  als Er
gebnis seiner Betrachtungen den D u r c h s c h n i t t  aus 
den ermittelten Mieten der Vergleichsobjekte ziehen, 
sondern er hat die strittigen Räume mit den Vergleichs- 
objekfen auf V o r -  u n d  N a c h t e i l e  hin zu unter
suchen und nach gegenseitigen Abwägungen das Ergebnis 
zu ziehen. In dem Rechtsentscheid des K. G. vom
6. Oktober 1925 Nr. 17. Y. 66/24 heißt es wörtlich hierüber: 
Es darf ,.der ortsübliche Mietzins nicht lediglich durch Auf
stellung von Durchschnittsmietpreisen für eine bestimmte 
Flächeneinheit festgesetzt werden. In diesen Bestimmungen 
kommt zum Ausdruck, daß das Reichsrecht bei der Fest
setzung stets die Besonderheiten des einzelnen Falles be
rücksichtigt wissen will, und die Bemessung der Fliedens
miete nur nach allgemeinen Normen ablelm t“.

Liegt bei einem Vergleichsobjekt die Friedensmiete 
derart fest, daß sie g e s t a f f e l t  war, so muß zum er- 
gleich der daraus arithmethisch ermittelte Betrag gewählt 
werden. Im R. E. des K. G. vom 30. Juni 1924 Nr. 17 Y. 
55/25 heißt es: ..Bei Mietverträgen mit gestaffeltem Miet
zins. die am 1. Juli 1914 liefen, ist der Durchschnittsbetrag 
des Mietzinses, der für die ganze Dauer des Vertrages ver
einbart ist. als Friedensmiete festzustellen“.

In der Begründung hierzu heißt es: ..Dem Geiste des 
Gesetzes würde es widersprechen, wollte man die wirt
schaftliche Einheit des vertraglichen Gesamtmietzinses 
zerreißen und es auf den Teil des Mietzinses abstellen, der 
je nach der abgelaufenen Vertragszeit zufällig auf den am 
1. Juli ablaufenden oder mit dem 1. Juli 1914 beginnenden
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Zahlungsabschnitt entfiele. Mit Rücksicht darauf, daß die 
spätere Mietzinserhöhung einen Ausgleich für den früheren 
Mietzinsnachlaß darstellt, kann vielmehr bei Staffelmiet
verträgen nur der durchschnittliche Mietzins als der ver
einbarte im Sinne des § 2 R. M. G. angesehen werden. Da
bei ist es unerheblich, wie weit die Vertragsdauer gerade 
am 1. Juli 1914 abgelaufen und welche Staffel des Miet
zinses daher zufällig erreicht war. Erforderlich ist nur, 
daß der Vertrag am und über dem 1. Juli 1914 lief . . .“.

Auch der V e r w e n d u n g s z w e c k  der Räume spielt 
eine erhebliche Rolle bei der Festsetzung der Friedens
miete. Nicht nur tritt dies allgemein unterschiedlich für 
Wohn-, Praxis-, Pensions- und rein gewerbliche Räume in 
Erscheinung, sondern innerhalb der letzteren Räume auch 
für die einzelnen Zweige. Jeder neue Mieter kann die Neu
festsetzung der Friedensmiete beantragen. In einem Land
gerichtbeschluß heißt es z. B.: „Selbst wenn zwischen dem 
Vermieter und dem alten Mieter die Friedensmiete durch 
eine Entscheidung des Mieteinigungsamtes festgesetzt ist, 
steht dies dem Ansprüche des neuen Mieters, die Fest
setzung gemäß § 2 R. M. G. zu verlangen, nicht ent
gegen . . .“. So kommt es, daß z. B. dem Verfasser bis
weilen von Mieteinigungsämtem der Auftrag zuteil wird, 
Läden und gewerbliche Räume, die 1914 andersartigen 
Zwecken dienten, z. B. an ein Restaurant vermietet waren, 
nunmehr neu abzuschätzen, weil sich jetzt darin ein 
Blumengeschäft befindet. Im allgemeinen wird natürlich, 
sofern nicht besondere Umstände im Gegensatz zu früher 
vorliegen, wie starke Laufkundschaft, große Abnutzung, 
erhöhter Wasserverbrauch usw., die neue Miete im wesent
lichen der ursprünglichen Friedensmiete gleichkommen 
müssen.

Werden von den Parteien zahlreiche Vergleichsobjekte 
angeführt, so kann sich der Sachverständige diejenigen 
a u s  w ä h l e n ,  die ihm zum Vergleich am besten geeignet 
erscheinen. Er kann also eine beliebige Auswahl treffen 
und darüber hinaus, unter Verwerfung der von den 
Parteien genannten, selber ihm geeigneter scheinende Ver
gleichsobjekte heranziehen. Deutlich kommt dies z.B. in 
einer Entscheidung des Landgerichts Berlin zum Ausdruck, 
wo es wörtlich heißt:

,.Es war auch nicht notwendig, daß der Sach
verständige sämtliche von den Parteien genannten Ver
gleichsobjekte berücksichtigt: ja. er kann sogar ganz andere 
Vero-leichsobjekte heranziehen, wenn es auch regelmäßig 
zweckmäßig sein wird, daß er sich mit den von den Parteien 
o-enannten Vergleichsobjekten, oder wenn sie hier von 
e i n e r  Seite bezeichnet werden, sich mit einigen ausein
andersetzt. Daher ist auch die Rüge des Beschwerdeführers 
unbegründet, daß die später noch weiter von ihm bezeich- 
neten Objekte übergangen seien. Das Vorgehen des Sach
verständigen bei der Auswahl der Vergleichsobjekte und 
bei der Durchführung des Vergleichs läßt sich daher nicht 
beanstanden. Der Mietwert einer Wohnung läßt sich nicht 
zahlenmäßig genau berechnen, die Grundlage geben die 
Vero-leichsobjektei; die Bewertung der Vor- und Nachteile 
ist aber der gewissenhaften Schätzung überlassen. Hier 
sind die Nachteile der Wohnung in hinreichendem Maße 
vom Sachverständigen hervorgehoben und gewürdigt
worden.“ . , , .  , „

Haben sich 'die Räume m ihrem b a u l i c h e n  B e 
s t ä n d e  seit 1914 bzw. 1918 g e ä n d e r t . ist z. B. Zentral-
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heizung oder W arm w asserbereitung , o der eine e lek trische  
L ichtanlage, oder sind F en ste r zur b e s s e r e n  B e h c h tu ^

R äum e eingebau t w orden  usw ., so m üssen  n e u  
abschätzungen  erfolgen, d a  ja  der W ert der R aum e auc 
ideell b e trach te t, gegenüber anderen  R äum en, die 
Z entralanlagen entbehren , ste ig t. D abei d ü rfen  ab.er d iese  
N e u i n v e s t i e r u n g e n  na tu rg em äß  n  c h  t  m  i e t
s t e i a - e r n d  wirken, sobald sie durch d e n  M i e t e r  er 
folgt sind. Im Rechtsentscheid 17 Y. 25/26 vom 31. Marz 
1926 heißt es: „Auf Kosten des Mieters vorgenommene 
Ve7>»de,ung™ de, Bäume sind bei / « « « / »  
Friedensmiete nicht zu berücksichtigen. S°n®* 
jedem Fall gemäß Rechtsenfscheid Nr. 17 Y. 49/25 vom 
29 Mai 1925 „bei Festsetzung der Friedensmiete von 
Bäumen in Bauten, deren Fertigstellung in der Zeit vom 
1 Juli 1914 bis 30. Juni 1918 erfolgte, für die Prüfung der 
Frage, ob eine Erhöhung der Baukosten vorhegt, ^die im 
Einzelfalle entstandenen Kosten zugrunde zu legen .

Dabei ist nach dem R. E. 68/25 vom 29. Mai 1925 für 
die Abschätzung der Friedensmiete „nur die E r h ö h u n g  
der B a u k o s t e n  zu berücksichtigen, die n i c h t  a u t  
d e r  g e s u n k e n e n  K a u f k r a f t  d o s  G e l d e s  
b e r u h e  n “. Es sollen also lediglich die Kosten eingesetzt 
werden, die im Jahre 1914 beim Bau der Neuanlagen ent
standen wären. Über den für die Baukosten anzusetzenden 
Zinsfuß ist nach Kenntnis des Unterzeichneten noch nichts 
verfügt worden, jedoch erscheint im Interesse des Bau
marktes hier eine höhere Verzinsung als 6 bis 6,5 v. H. — 
wie sie in der Vorkriegszeit üblich war — in Anlehnung 
an die jetzigen Verhältnisse angebracht.

Ist ein Wohnungsgebilde nach 1914 in zwei oder mehr 
Einheiten a u f g e t e i l t  worden, so ist für jede Einheit 
getrennt an Hand besonderer Vergleichsobjekte_ die 
Friedensmiete abzuschätzen. Dabei können die Einzel
mieten zusammen, wie die Praxis zeigt, höher oder niedriger 
ausfallen als die Miete des Einheitsgebildes. Aus dem 
ursprünglich wohlgelungenen Grundriß einer Wohnung 
können nach der Teilung minderwertige Gebilde entstehen, 
doch auch der umgekehrte Fall kann sich ergeben. Vom 
Sachverständigen sind gegebenenfalls dabei erhöhter W asser
verbrauch und verstärkte Abnutzung mit zu berück
sichtigen. In dem R. E. 17 Y. 73/25 vom 23. Juli 1925 
heißt es: „Die Friedensmiete für zwei Wohnungen, die aus 
einer einheitlichen Wohnung durch Teilung im Jahre 1923 
hervorgegangen sind, ist auch, wenn für die Mutter
wohnung am 1. Juli 1914 eine Friedensmiete bestand, durch 
Festsetzung des ortsüblichen Mietzinses und nicht durch 
Feststellung des auf jede neu gebildete Wohnung ent
standenen Anteils der gesamten Friedensmiete zu 
ermitteln.“ Noch schärfer tritt dieser Standpunkt in dem 
R. E. 17 Y. 94/25 vom 11. Juli 1925 hervor: „Bei Fest
setzung der Friedensmiete für eine Wohnung, die von einer 
einheitlichen Wohnung nach dem 1. Juli .1914 abgeteilt 
worden ist, ist die Friedensmiete der u n g e t e i l t e n  
W o h n u n g  n i c h t  zu berücksichtigen.“ Der umgekehrte 
Fall, daß z. B. zwei frühere Läden nach modernem Ausbau 
jetzt zu e i n e m  vereint sind, und für diesen allein die 
Friedensmiete abzuschätzen ist, tritt gleichfalls häufig ein. 
Hier heißt es im Rechtsentscheid 17 Y. 13/25 vom 7. April 
1925: „Eine vereinbarte Friedensmiete liegt für die sämt
lichen Räume nicht vor, wenn diese Räume am 1. Juli 1914 
an mehrere Einzelmieter gesondert vermietet waren.“

Bei der Abschätzung der Friedensmieten in Villen 
spielt die G a r t e n f r a g e  oft eine große Rolle. Die Be
nutzung von Gärten unterliegt nicht dem Reichsmieten
gesetz. Der Sachverständige hat die Benutzung der 
Gartenanlage also nicht mitabzuschätzen, dagegen wird 
der Sachverständige die Tatsache, daß die Wohnung meist 
vollkommen von Grünanlagen umgeben ist,' gebührend 
berücksichtigen müssen. Hierüber heißt es in dem R. E. 
l i  Y. 19/24 vom 8. Mai 1924: „Umfaßt ein Mietvertrag
Gebäude oder Gebäudeteile und einen Garten-, so kann das 
Mieteinigungsamt die Friedensmiete nur für das Gebäude 
oder die Gebäudeteile, nicht aber auch für den Garten 
festsetzen.“ Ein analoger Entscheid behandelt H ö f e  u n d  
L a g e r p l ä t z e  bei gewerblichen Räumen; hier heißt es 
unter 17 Y. 13/25 vom 27. Juni 1925: „Sind Fabrikgebäude, 
Höfe und Lagerplätze einheitlich vermietet, so hat das 
Mietemigungsamt die Friedensmiete nur für die Gebäude 
festzustellen oder festausetzen.“ Von Bedeutung sind ferner 
bisweilen Reklameschilder, bzw. die für sie mietweise über- 
oai?? f n i ^ hen- Hierüber heißt es in dem Beschluß 
81 1. 104/25 des L. G. Berlin vom 18. Dezember 1924:
, ’iPi® Rechtsbeschwerde muß Erfolg haben. Sie betrifft 
lediglich die Frage, ob die der Antragstellerin gestattete 
Lichtreklame als werterhöhendes Moment bei der Be
messung der Friedensmiete vom Mieteinigüngsamt berück

sichtigt werden muß. . . . Auszugehen ist von folgenden 
Erwägungen: Es ist allgemein üblich, daß der Mieter eines 
Geschäftslokales gewisse am Hause dafür vorgesehene 
Flächen zum Hinweis auf seinen Geschäftsbetrieb ver
wenden darf, ohne daß dafür eine besondere Vergütung 
zu berechnen ist. . . . Geht die der Antragstellerin gê  
stattete Reklame über das allgemein übliche hinaus, so 
liegt die Vermietung einer Wandfläche zu Reklamezwecken 
vor. Auch eine Wandfläche ist ein ,Gebäudeteil' im Sinne 
zu berechnen ist. . . . Geht die der Antragstellerin ge- 
bekannten Rechtsentscheid vom 8. Mai 1924 (J. W. 1924, 
S. 2005, Nr. 2) zwar ausgesprochen, daß das Mieteinigungs
amt für einen Hausgarten die Friedensmiete nicht fest
setzen dürfe. Daraus folgt aber keineswegs, daß in solchem 
Falle der Garten unberücksichtigt zu bleiben hat. Viel
mehr muß in solchem Falle das Mieteinigungsamt die orts
übliche Friedensmiete einer Wohnung ermitteln, die die 
Sonderannehmlichkeit eines Gartens der fraglichen Art 
hat. Es ist also nur die Gartennutzung selbst nicht abzu
schätzen, wohl aber die Bedeutung des überlassenen 
Gartens für die Wohnung selbst gebührend bei der Be
messung der Friedensmiete für die Wohnung zu berück
sichtigen. Genau ebenso ist auf alle Fälle der Wert einer 
gestatteten, besonders wirksamen Reklame am Hause als 
Rückwirkung auf die ortsübliche Friedensmiete des Ge- 
schäftslokales stets zu berücksichtigen.“

Eine besonders wichtige Rolle spielt die V e r ä n 
d e r u n g  d e s  a l l g e m e i n e n  C h a r a k t e r s  d e r  
G e g e n d .  Nachdem das K. G. früher entschieden hatte, 
daß die Veränderungen in den äußeren Verhältnissen des 
Stadtteiles nach dem 1. Juli 1914 nicht ändernd auf die 
Friedensmiete wirken sollten, hat es später den entgegen
gesetzten Standpunkt eingenommen. In dem Rechtsent
scheid des K. G. vom 22. Juni 1922, Nr. 17. Y. 55/25, heißt 
es am Schluß: „Hiernach sollen A rt und Lage des Raumes, 
so wie sie sich in der Gegenwart darstellen, den Aus
gangspunkt bilden, und es muß ermittelt werden, welcher 
Mietzins für die Räume am 1. Juli 1914 ortsüblich gewesen 
wäre, wenn der Raum in den jetzigen Verhältnissen schon 
damals bestanden hätte. Nicht die Vergangenheit ist als 
heute fortbestehend anzunehmen, sondern die Gegenwart 
in die Vergangenheit zurückzuverlegen.“ In Auswirkung 
dieses Entscheides haben sich die Gerichte weiter auf den 
Standpunkt gestellt, daß die Sachverständigen nicht etwa 
gefühlsmäßig die Änderung des allgemeinen Charakters 
der Gegend als prozentualen Zuschlag — oder naturgemäß 
auch Abschlag — auf die Friedensmieten zum Ausdruck 
bringen sollen. Um hier eine Willkür auszuschalten, soll 
der Sachverständige die s t r i t t i g e  G e g e n d  in der 
h e u t i g e n  Beschaffenheit m it - e i ne r  a n d e r e n  
G e g e n d ,  wie diese sich am 1. J u l i  1914 kundgegeben 
hatte, g l e i c h  s e t z e n  und aus dieser wiederum Ver
gleichsobjekte gleicher A rt und Lage zur Abschätzung des 
Streitobjektes heranziehen. In dem Entscheid 81 T. 1270/25 
hat das Landgericht I ein Urteil eines Mieteinigungsamtes 
aufgehoben mit folgender Begründung am Schluß:

„Es mußte daher der angefochtene Beschluß auf
gehoben werden. Bei den neuen Verhandlungen wird also 
das M. E. A. Vergleichsobjekte heranziehen müssen, die in 
ihrer Lage im Jahre 1914 mit den heutigen Verhältnissen 
am Kurfürstendamm*) in Vergleich gesetzt werden können. 
Allerdings wird es hierzu notwendig sein, die nähere Um
gebung zu verlassen. In Betracht könnten Teile der 
Friedrichstadt kommen (Leipziger Straße — Friedrich
straße — Potsdamer Straße) oder andere Straßenzüge, die 
1914 eine ähnliche Verkehrslage aufwiesen. Sehr sorg
fältig wird bei dieser Auswahl vorzugehen sein. Erst 
nachdem das M. E. A. sich über diese Grundlage einig 
geworden ist, werden Vergleichsobjekte aus jenen Teilen 
herbeizuziehen sein. Dann ist an Hand dieser Vergleichs
objekte die Vergleichung durchzuführen.“

Dieser Beschluß ist vom logischen Standpunkt aus 
vollkommen richtig, erscheint aber vom städtebaulichen 
Standpunkt aus deswegen angreifbar, weil, wie jeder 
Kenner Berlins weiß, die G'egend am Kurfürstendamm 
und in der Tauentzienstraße eine neuartige City Berlins 
darstellt, die in ihrer ganzen städtebaulichen Struktur 
nach in Berlin kein Gleichnis findet. Die Tauentzienstraße 
wird z. B. vielfach jetzt mit der Friedrichstraße verglichen, 
aber es leuchtet ein, daß vom städtebaulichen Standpunkt 
aus die lange und schmale Nord-Süd-Straße nicht zu ver
gleichen ist. mit der kurzen und breiten Tauentzienstraße, 
die in gerader Richtung von Osten nach Westen läuft und 
deren verkehrstechnische Zugänge im weiteren' Sinne der 
Untergrundbahnhof W ittenbergplatz mit den zwei Zu
bringerlinien aus Charlottenburg und Wilmersdorf-Dahlem

*) E s h a n d e lt  s ic h  d a b e i um  d en  ä l te s te n  T e i l  d es  K u r f ü r s t e n damms, 
n ic h t w e it  e n tfe r n t  von  d er  K a ise r  W ilh e lm  G ed ä ch tn is  K irch e. —
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und der Fern-, Schnell- und Stadtbahnhof Zoologische^ 
Garten darstellen, und die auch unterschiedlich gegen die 
Straße der City dadurch charakterisiert ist, daß sich un
mittelbar seitlich in den weiten Straßenzügen des alten 
und neuen Westens der auf Kultur und Repräsentation 
bedachte bürgerliche Mittelstand anschließt. Gerade vom 
technischen Standpunkt aus müssen diese Entscheidungen 
gewisse Bedenken hervorrufen, und tatsächlich hat auch 
die Praxis der Mietabschätzungen in jenen jetzt stark ge
kennzeichneten, aber eng begrenzten Straßenzügen des 
neuen Berlin, wo sich all’ die aus der City bekannten 
Firmen ihren „Platz an der Sonne zu sichern“ bestrebt 
sind, die verwickeltsten Probleme aufgeworfen.

Im übrigen sei betont, daß nicht nur die Änderung 
des allgemeinen Charakters der Gegend nach dem
1. Juli 1914, sondern auch v o r d e m  1. J u l i  1914 evtl. in 
Betracht kommen kann. Hierauf nimmt der R. E. des K. G. 
Nr. 17 Y. 40/25 vom 25. Mai 1925 Bezug. Wenn es sich 
z. B. bei einem Vergleichobjekt um einen 10jährigen Miet
vertrag vom Jahre 1905 bis 1915 handelte, so braucht nicht 
ohne weiteres die Friedensmiete dieses Objektes zum Ver
gleich für das strittige Objekt als stichhaltig zu gelten 
haben, da durch die zwangläufige Bindung die Entwicklung

der Gegend vor dem Kriegsausbruch äußerlich im Miet
vertrag keinen Ausdruck finden konnte. Unter Umständen 
ist sogar bei einem solchen Mietverträge nach dem an- 

führten Rechtsentscheid eine Neufestsetzung der Miete 
möglich. Dazu sei bemerkt, daß für Wohnungen diese Er
wägungen nur verhältnismäßig selten Platz greifen, da die 
Wohnungsmieten vor dem Kriege sehr dickflüssige Gebilde 
darstellten, die viel weniger als gewerbliche Räume den 
Veränderungen der Gegend unterworfen waren.

Man erkennt, wie vielgestaltig und verschlungen die 
Gesetzgebung für die Abschätzung der Friedensmieten, 
bezogen auf den 1. Juli 1914, ist, weil ja  seitdem nunmehr 
zwölf Jahre verflossen sind, die eine große Umwandlung 
aller Verhältnisse und unserer Anschauungen im Gefolge 
haben. Wie einfach auch dem Laien im ersten Augenblick 
die dem Sachverständigen gestellte Aufgabe erscheinen 
mag, so werden doch oft an Gefühl, Verständnis und 
Kenntnis des Fachmannes die höchsten Anforderungen in 
bezug auf alle einschlägigen Verhältnisse gestellt, und es 
ist dankbar zu begrüßen, daß die Bezirksämter auch 
laufend auf Wunsch dem Sachverständigen die in Betracht 
kommenden Auslegungen und Rechtsentscheide zur Ver
fügung stellen. —

Bautätigkeit und Bauerlaubnisse im Juni 1926*).
m Juni hat die Zahl der in den 89 monatlich 
berichtenden Gemeinden erstellten Gebäude 
und Wohnungen gegenüber Mai zugenommen. 
In den Großstädten sind — bei einer un
bedeutenden Steigerung in der Zahl der neu 
errichteten W o h n g e b ä u d e  (von 1116 auf 

1147) — über 5000 Wohnungen, 46 v. H. mehr als im Vor
monat, fertiggestellt worden. Dieses Ergebnis übertrifft 
die Zahlen aller voraufgegangenen Monate des Jahres 1926 
und ist auch im Vorjahre nur im Dezember erreicht worden. 
In den Mittelstädten erstreckt sich die Zunahme der Bau
vollendungen in fast gleicher Weise auf Wohngebäude und 
Wohnungen. An Wohngebäuden wurden 48 v. H., an 
Wohnungen 47 v. H. mehr als im Vormonat zur Verfügung 
gestellt. Auch die Gesamtzahl der erstellten Gebäude ist 
erheblich gestiegen. Damit ist der im Vormonat fest- 
gestellte — vielleicht von Zufälligkeiten besonders be
einflußte — erhebliche Rückgang wieder ausgeglichen. 
Gegenüber Juni 1925 ist in den Großstädten bei den Wohn
gebäuden und Wohnungen eine Steigerung von 18 bzw. 
63 v. H. eingetreten. Bei den Mittelstädten war der Rein
zugang an Wohnungen im Juni 1926 etwa um ein Viertel 
größer als im gleichen Monat des Vorjahres. Dagegen ist 
in allen Gemeinden mit mehr als 50 600 Einwohnern die 
Gesamtzahl der erstellten G e b ä u d e  gegenüber dem Vor
jahre zurückgegangen.

REINZUGANG AN GEBÄUDEN UND WOHNUNGEN 
in 3 9  GROSS-STÄDTEN
im 1.Halbjahr 1925 und 1926

R einzugang an 
G ebäud en

liehen Depression an Gebäuden für wirtschaftliche Zwecke 
viel weniger als damals.

Die seit einigen Monaten festgestellte allmähliche Zu
nahme der Zahl der erteilten B a u e r l a u b n i s s e  hat 
sich im Berichtsmonat fortgesetzt. In den Großstädten 
wurden 4 v. H. Wohngebäude und 10 v. H. Wohnungen 
mehr als im Vormonat zum Bau genehmigt. Dieses Er-

B a u v o l l e n d u n g e n  u n d  B a u e r l a u b n i s s e  
i m J  u'n i 1926.

B a u v o l l e n d  u n g e n B a u e r l a u b n i s s e
R e in z u g a n g  an für G eb ä u d e zum Bau

G e m e i n d e G eb ä u d en
W o h 

n u n gen
ü b er
haup t

d avon genehmigte
über- | d avon  
h au p t iW ohngeb.

W o h n 
g eb ä u d e

Wohnungen 
**> -

I . 43 G em ein d en  v o n  ü b er  100 000 E in w o h n ern .

In den ersten 6 Monaten des Jahres 1926 w u rd en , wie 
das Schaubild zeigt, erheblich m eh r W o h n g eb ä u d e  _ und 
Wohnungen als in der entsprechenden Z eit des V o rja h rs  
fertiggestellt, dagegen unter dem Einfluß der W irtsch aft

*) Aus „W irtschaft u n d  S ta t is t ik “. V e r la g  R e im a r  H  o b b[i n g ,  B e r lin  
SW 61. —

**) Unter B erü ck s ich tig u n g  d er  d urch  U m bau fo r tfa lle n d e n  W o h n u n g en .
*) Nur in  W oh n gebäu den . —  2) Z a h len  d es  V o rm o n a ts . —  3) D ie  e in g e -  

klarumerte Zahl is t  in  d er E n d su m m e n ic h t  e n th a lte n , d a  d ie  e n tsp r e c h e n 
den Zahlen der V orm onate fe h le n . —  4) H a n n o v e r  b e r ic h te t  w ie  in  d en  
Vormonaten nur ü b er den  durch U m bau  zu  e r w a r ten d e n  W o b n u n g sg ew in n .  
— •') Für die b er ich ten d en  35 G em e in d e n  b e tru g  d ie  Z ah l d er zum  B a u  g e 
nehmigten W ohnungen: 4163 (im  M ai 3773, im  A p r il  3185). -  «) B e r ich tig te  
Zahlen. — B a u v o llen d u n g en  oh n e  F r e ib u r g  i. Br. und  H a g e n  i. W .; B a u 
erlaubnisse ohne F reib u rg , H a g en  u n d  R o sto c k . —

A a c h e n  . . . 30 14 38 6 1 1
Altona . . . . 4 3 11 12 7 36
Augsburg . . - 17 ' 9 37 48 47 76
Barmen . . . 36 36 202 28 26 108
Berlin . . . . 429 333 1770 462 356
Bochum . . . 23 10 48 27 19
Braunschweig 10 10 21 6 5 18
Bremen . . . 48 47 84 233 219 7) 346
Breslau . . . 67 48 325 54 31 190
Cassel . . . . 18 15 39 41 13 39
Chemnitz . . 31 22 133 72 63 226
Dortmund . . 3 3 22 29 29 ! 85
Dresden . . . 40 37 96 105 105 673
Duisburg . . 29 4 10 74 46 144
Düsseldorf . 17 15 82 53 29
Elberfeld . . 27 22 101 17 13
E rfurt . . . . 10 7 23 33 28 '51
Essen . . . . 21 10 32
G else n k ir c h e n 2) 10 6 8 15 13 3) (70)
Halle a. S. . 6 — —5 28 18 107
Hamborn/Rh. 4 — 4 21 16 43
Hamburgi . . 47 35 201 123 60 497
Hannover . . 21 31 113 57 ?! 4) “ V.Karlsruhe . . 23 19 69 39 16 43
Ki e l . . . . . . 33 30 72 108 18 40
Künigsbg./Pr. 18 9 20 64

4«
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K refeld . . . 39 23 76 18 8 18
Leipzig . . . 76 49 138 76

9lL u d w ig sb a f./R h . 4 5 11 13 2 5
Lübeck . . . 18 17 34 35 35 80
Magdeburg . 23 18 145 25 6 84
Mainz . . . . 4 4 21 — — —
Mannheim . 61 59 216 67 58

65Mülheim/Ruhr 24 19 20 22 20
München . . 37 31 137 60 58 211
M ün ch en -G lad b . 3 3 7 14 14 26
Münster i. W. 30 18 84 42 38 87
N ürnberg . . 51 47 228 78 54

36Oberhausen . 2 2 7 20 14
Plauen i. V. . 1 1 9 31 31 85
Ste ttin  . . . . 10 9 38 10 9 39
S tu ttg a rt . . 74 67 430 98 98

3
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W iesbaden . — — — 3 11
Zus. Ju n i . . 1487 1147 5067 2367 1743 W ) .

„ Mai6) . . 1409 1116 3470 2243 1672
b  •

„ April6; . 1350 | 1071 | 3822 1812 1280 b  •
I I .  46 G em e in d e n  v o n  50 000— 100 000 E in w o h n e r n 7).

Zus. Ju n i . . I 359 259 854 541 439 1491
„ Mai6) . . 263 181 581 530 390 1187
„ April6) . 356 282 781 456 333 1136
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gebiüs bedeutet gegenüber dem Juni 1925 eme Steigeiung 
um 15 bzw. 40 v. H. ln den Mittelstädten ist die Zahl der 
für Wohngebäude erteilten Bauerlaubnisse um 14 v .tt. 
höher als im Vormonat, während an Wohnungen etwa ein 
Viertel mehr genehmigt wurde. Im \  ergleich zum

Vermischtes.
Neue Bauweise für Wohnungsbau. Der Rat der Staat 

Leipzig, der ungefähr die Hälfte aller im Stadtbezirk mit 
Beihilfedarlehen errichtete Wohnungen selbst baut, hat zur 
schnelleren Behebung der Wohnungsnot versuchsweise tur 
eine 5-Häuser-Gruppe mit zusammen 30 Wohnungen eine 
Ausführung in „Z e 11 e n b e t  o n“ beschlossen. Dieser tur 
den Wohnungsbau neue Baustoff wird auf Grund des an 
Lrik Christian B a y e r  in Kopenhagen erteilten D . K . Jr. 
Nr 421777 vom 9. September 1923 in Sachsen von der 
Fa! Rudolf W o l l e ,  Leipzig, hergestellt. Mit der Bau
ausführung ist bereits begonnen worden. Nach ihren Mit
teilungen setzt die Stadt auf diesen neuen Baustoff sehr 
große Hoffnungen. Wir behalten uns daher vor, über diese 
Ausführungsweise, sobald praktische Ausführungen und 
Erfahrungen vorliegen, noch näher zu berichten. —

Ein Nachtrag zum Haushalt der Stadt Berlin in Höhe 
von 76 Mill. M. ist der S tad t v ero rd n et en - V er s am mlung 
soeben zugegangen. Er soll vor allem dienen zur Deckung 
der gesteigerten Anforderungen auf dem Gebiete der Wohl
fahrt und der Arbeitsbeschaffung zur Linderung der Er
werbslosigkeit. Im einzelnen handelt es sich um folgende 
Ausgaben:

1. Beschaffung w eiterer Notstandsarbeiten (Straßen- RM 
bauten, Bauten der Stadtentwässerung, Volksparke,
Friedhöfe, S p ie lp lä tz e :..................................................  27 736 000

2. Mehrausgaben auf dem Gebiete der W ohlfahrt 
einschl. der Kosten zur Fortführung der bisheri
gen N otstandsak tion   26 440 000

3. Erhöhung des städtischen Anteils an den Kosten
des A rb e itsn ach w eises.................................................. 4 500 000

4. Mehr an persönlichen K o s t e n   1 100 000
5. Für den W ohnungsbau.................................................. 15 000 000
6. M e lio ra to r iu m ..................................................
7. Für das Grundstück der Albatros-Atlantic-W erke

in , F r ie d r ic h s h a g e n ...................................................... - 450 000
76 226 000

Gedeckt werden sollen diese Ausgaben zu 7,21 Mill. M. 
aus der Erhöhung des Anteiles an der Reichsfahrzeugsteuer, 
durch Erhöhung der Hundesteuer, der Kurkostensätze i. d. 
städt. Krankenhäusern, zu 3,44 Mill. M. aus den Zuschüssen 
des Landesarbeitsamtes zu den Kosten der Notstands
arbeiten und zu 11,97 Mill. M. aus Darlehen von Reich und 
Land. Auf die Anleihe für Wohnungs- und Straßenbau 
sollen 22,79 Mill. M. übernommen werden. Der Rest von 
30,83 Mill. M. soll aufgebracht werden durch Erhöhung des 
Straßenbahntarifs mit 17 Mill. M. aus Mehreinnahmen von 
6 Mill. M., die ohne Erhöhung der Tarife von den städt. 
Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerken erwartet werden, 
während der Rest aus Einschränkungen der Bezirke und 
der Zentrale bzw. Mehreinnahmen der Bezirke gedeckt 
werden soll. Dabei müssen allerdings Erneuerungsarbeiten 
der städt, Werke sowie der Beitrag der Straßenbahn zu den 
Baukosten der Schnellbahn Gesundbrunnen—Neukölln auf 
Anleihen übernommen werden, z. T. für das Jahr 1927. — 

Volksvermögen und Brände! Unter diesem Stich wort 
betonte Herr Baurat a. D. W e n t z k e ,  Dresden in Nr. 11 
die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Vorbeugung von 
Bränden durch entspr. Mitarbeit der Baupolizei und der 
Feuerwehr bei der Errichtung und Umänderung von 
Baulichkeiten und unterstrich die Bedeutung einer Bereit
stellung von geeigneten Handfeuerlöschem.

Derartige aufklärende Artikel werden von jedem 
Feuerschutzsachverständigen mit besonderer Freude be
grüßt werden, aber in bezug auf die Eigenschaft der vorzu- 
haltenden Feuerlöscher ist es unbedingt notwendig, nicht 
theoretische 'Forderungen zu stellen, die nach Lage der 
heutigen Technik praktisch nicht erreicht werden können. 
Wenn z. B. Herr Baurat Wentzke in seinem Artikel den
jenigen Handfeuerlöschem den Vorzug geben will, die 
neben einer beträchtl. Spritzhöhe und Spritzweite mind 
einer Kälte von —25° standhalten, und selbst bei An
spritzen elektr. Anlagen keinen Stromübergang einleiten, 
so muß demgegenüber festgestellt werden, daß es Hand
feuerlöscher, die diese sämtl. Forderungen erfüllen nicht 
gibt. Der größte Teil der auf dem Markt befindl. W asser
löscher, d. h. nämlich die roten Minimax-Apparate, sind 
weder als absolute Nichtleiter anzusprechen noch halten 
sie einer Kälte von etwa — 25» stand. Deshalb haben die 
Wasserlöscher fabriz. Firmen auch eine Reihe von Sonder
typen hergestellt, die neben den normalen Wasserlöschern 
angeboten werden und je nach Art ihrer Füllung zum 
Feuerschutz in elektr. Anlagen -— wegen ihrer Nicht-
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Juni 1925 ist die Gesamtzahl der Bauerlaubnisse allerdings 
um 27 v. H., die der genehmigten Wohngebäude um 14 v. H. 
zurückgegangen; immerhin übersteigt aber die Zahl der 
vorgesehenen Wohnungen die des Vorjahres noch erheblich
(11 v. H.).

leitfähigkeit — bestimmt sind oder — infolge ihrer Spezial- 
Frostfüllung — zum Feuerschutz an denjenigen Stellen 
dienen sollen, wo die Apparate der Frostgefahr ausgesetzt 
werden.

Hierbei sei erwähnt, daß sämtl. Feuerlöscher mit Wasser- 
füllungen für das Anspritzen für unter Hochspannung 
stehenden Betriebsanlagen grundsätzlich und restlos aus
geschaltet werden müssen, da der Wasserstrahl selbst
verständlich zu Kurz- und Erdschlüssen mit ihren be
kannten Folgen führen kann. Der „Verein Deutscher 
Elektroingenieure“ hat daher auch in seinen Leitsätzen 
über die Bekämpfung von Bränden in elektr. Anlagen 
■— § 4 — ausdrücklich die Verwendung von Wasser zu 
Löschzwecken in jeglicher Form verboten. Für solche 
Anlagen kommen nach den angezogenen Leitsätzen bzw. 
nach dem heutigen Stand der Technik nur Kohlensäure- 
Trockenlöscher und mit Tetrachlorkohlenstoff gefüllte 
Apparate in Betracht.

In bezug auf die Tetralöscher muß aber der Ansicht 
des Herrn Verfassers, die Anwendung von Apparaten, die 
giftige Gase entwickeln, als unbedenklich hinzustellen, auf 
Grund der vorlieg. prakt. Erfahrungen unbedingt wider
sprochen werden. Wrenn derartige giftige Gase durch 
Feuerlöscher erzeugt werden können, so muß zur Ver
hinderung von Gesundheitsstörungen der Löschmannschaft 
eine falsche oder gefahrbringende Anwendung solcher 
Löscher ausgeschlossen werden, da sonst stets damit ge
rechnet werden muß, daß sowohl Menschenleben in Gefahr 
kommen, als auch etwaige Löschversuche vor dem Eintritt 
des vollen Löscherfolges unterbrochen werden und damit 
der Bestimmungszweck des Handfeuerlösch-Geräts nicht 
erreicht wird.

Aus diesem Grunde hat z. B. schon vor einigen Jahren 
der Tetra-Ausschuß des „Reichsvereins Deutscher Feuer
wehringenieure“ die Verwendung von Tetrachlorkohlen
stoff-Feuerlöschern begrenzt bzw. für ihre Anwendung 
bestimmte Bedingungen aufgestellt. Die Anwendung soll 
hiernach in Kellern und engen geschlossenen Räumen, 
aus denen ein Entweichen erschwert ist, ausgeschlossen 
blefben und zur möglichsten Ausschaltung von Vergiftungs
gefahren allgemein auch Apparate von mehr als 2 1 Inhalt 
nicht verwendet werden. In ähnlicher Weise haben sich 
auch die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und 
Elektro-Technik und der „Verein Deutscher Elektro
techniker“ in den oben genannten Leitsätzen ausgesprochen. 
Diese Vorschriften, die das Ergebnis von wissenschaftl. 
Arbeiten und prakt. Erfahrungen sind, müssen im Interesse 
aller Werkangehörigen bei einer Behandlung des Themas 
„Handfeuerlöscher“ klar und deutlich wiedergegeben 
werden, um eine falsche oder gefahrbringende Anwendung 
der fragl. Löscher auszuschalten und letzten Endes die 
erfolglose Anwendung von Löschapparaten und eine 
etwaige Ausbreitung von an sich harmlosen Enstehungs- 
bränden zu Groß-Feuern zu vermeiden.

Wenn diese prakt. Erwägungen berücksichtigt werden, 
dann wird auch das dem Herrn Verfasser vorschwebende 
Ziel, d. h. die Erhaltung und Stärkung des Volksvermögens 
durch vorbeugenden Feuerschutz sicherlich in noch weit 
größerem Umfange als bisher erreicht werden. —

K. G a r b e .
Einführung der Reichsverdingungsordnung bei der 

Reichsbauverwaltung. Die Reichsbauverwaltung hat nun
mehr die probeweise Einführung der Reichsverdingungs- 
ordnung verfügt, nachdem bereits einzelne Behörden hierin 
vorangegangen sind. Die Einführung der Verdingungs
ordnung für Bauleistungen erfolgt in der Form einer 
Dienstvorschrift. Das Reichsfinanzministerium behält sich 
den Erlaß von Ausführungsbestimmungen vor. Uber die 
mit den neuen Bestimmungen gemachten Erfahrungen und 
über etwaige Abänderungsvorschläge muß am 1. April 
jeden Jahres Bericht ersta tte t werden. Das Preußische 
Finanzministerium hat bereits im Juni die Einführung der 
Reichsverdingungsordnung probeweise für ein Jahr zu
gesagt, doch sind die nötigen Vorl>ereitungen bisher noch 
nicht abgeschlossen worden. —

Inhalt: W elche R echtseutscheide und Auslegungen hat der
B ausachverständige bei der A bschätzung der Abschätzung der 
Friedensm ieten  nach § 2  des R e ich sm ieten g ese tzzu  kennen?—» 
B autätigkeit und Bauerlaubnisse im Ju n i 1926. — V erm ischtes.—
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